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vorwort

debatten über Biologie und Medizin finden schon lange nicht 

mehr nur in akademischen expertenzirkeln statt, sondern 

dringen immer wieder in die Öffentlichkeit vor. wie kaum 

eine andere disziplin stehen die Biowissenschaften in der 

kontroverse und führen zu gesellschaftlichen auseinander-

setzungen auf breiter front. dies liegt nicht nur an ihren viel 

beschworenen Innovationspotentialen, sondern auch daran, 

dass sie mit erheblichen risiken verbunden sind, die den 

Menschen in seinem kern, d. h. in seiner würde, seinen 

grundrechten und in seinem Selbstverständnis, berühren. 

die Biowissenschaften bedürfen daher einer gründlichen 

reflexion – in den fachdisziplinen, aber auch in gesellschaft 

und politik.

letztlich stellt sich in dieser debatte die frage nach unse-

rem Bild vom Menschen: wie weit reicht sein Selbstbestim-

mungsrecht? In welcher weise kann und darf der Mensch  

die menschliche „Natur” verändern? umfasst das Selbst-

bestimmungsrecht über die Möglichkeiten des Heilens hinaus 

auch ein Selbstgestaltungsrecht? wie sind eingriffe zu be-

werten, wenn sie veränderungen in der persönlichkeitsstruk-

tur bewirken? 

In der vergangenen 16. legislaturperiode des deutschen 

Bundestags wurden einige bioethisch umstrittene themen zu 

einem vorläufigen parlamentarischen abschluss gebracht, 

wie etwa die verschiebung des Stichtags im Stammzellge-

setz, die patientenverfügung, die regelung der Spätabtrei-

bungen und das gendiagnostikgesetz. dennoch sind die 

diskussionen nicht beendet, sondern werden – wie schon 

jetzt erkennbar – erneut aufbrechen. Neue naturwissen-

schaftliche erkenntnisse werden in einzelnen anwendungs-

gebieten eine ethische auseinandersetzung verlangen, die 

die naturwissenschaftlichen ergebnisse in ihrer gesamten 

tragweite analysiert und auf der Höhe des forschungsstan-

des aufarbeitet. 
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die Bioethikdebatten in deutschland werden in der regel auf einem sehr 

hohen Niveau geführt. dies liegt auch daran, dass der durchbruch der 

modernen Biowissenschaften aus dem akademischen Bereich in die 

praktische umsetzung von Beginn an von chancen-risiko-diskussionen 

begleitet wurde. die konferenz von asilomar (1975) in der anfangszeit 

der gentechnologie, in der die wissenschaftler selbst die chancen und 

risiken ihrer forschungsarbeit reflektierten, gehört zu den mittlerweile 

legendären Beispielen für (selbst-)kritischen umgang mit den neuen 

Möglichkeiten der Biowissenschaften. trotzdem sind bioethische konflikte 

nicht selten emotional aufgeladen. dies kann nicht verwundern: Schließ-

lich geht es um fragen von leben und tod sowie um grundfragen des 

menschlichen daseins. vermeintliche oder tatsächliche tabubrüche der 

Biowissenschaften führen zu tiefen verunsicherungen. 

es erscheint notwendig, zur Sachlichkeit zu mahnen, um fehlentschei-

dungen und fehlentwicklungen zu vermeiden. gerade weil ein ende der 

„biowissenschaftlichen revolution” nicht absehbar ist, müssen die wei-

chen richtig gestellt werden. die Beobachtung des biomedizinischen fort-

schritts, die gründliche reflexion der möglichen folgen, die überprüfung 

des eigenen Standpunktes und das Schärfen der argumente gehören zu 

den biopolitischen daueraufgaben, die keinen aufschub dulden.

In einer gesellschaft, in der wertüberzeugungen einem zunehmenden 

wandel unterworfen sind und der pluralismus von lebensformen und 

Moralauffassungen zunimmt, ist es wichtig, sich einer gemeinsamen 

grundlage zu versichern, auf der die debatten geführt werden können. 

dieser gesellschaftliche diskurs bedarf darstellungen, die nüchtern und 

sprachlich verständlich die voraussetzungen, die probleme und die mög-

lichen folgen der Biowissenschaften darlegen.

die konrad-adenauer-Stiftung befasst sich seit langem mit bioethischen 

fragen. Bei einer gesprächsrunde mit italienischen und deutschen fach-

leuten über Herausforderungen der Bioethik am 9. oktober 2009 in rom 

diente der text des Bonner Biologen und philosophen dr. dirk lanzerath 

als diskussionsgrundlage. er wird mit dieser Broschüre einem breiteren 

kreis von Interessierten zugänglich gemacht.

Karlies Abmeier | Norbert Arnold

eINfüHruNg

designer-Babys entspringen nach wünschen der eltern aus 

dem In-vitro-Shop, das Individuum wird per gentest zum 

gläsernen Menschen und damit gezwungen, das Innerste 

seiner biologischen Natur zur Schau zu tragen, der kosten-

druck im gesundheitswesen droht aus dem recht auf einen 

natürlichen tod eine pflicht zum Sterben zu machen. wenn 

dieses und mehr in der tagespresse zu lesen ist, kommt  

der verdacht auf, dass die zivilisierte Menschheit sich von 

ihren letzten tabus getrennt hat, und all das vollzieht, was 

biotechnisch machbar ist. Ist dies die „Schöne neue welt”,  

in der alles ausprobiert wird und der nichts mehr heilig ist? 

genauer hingeschaut lesen sich jedoch die wissenschaftli-

chen ergebnisse meist nüchterner. Nicht alles, was gedacht 

wird, ist auch (schon) realisierbar. und die aussage, dass 

alles, was gemacht werden kann, auch gemacht wird, trägt 

eher die Beweislast bei sich selbst, als dass sie umgekehrt 

als belegt gelten könnte.

dennoch ist nicht zu übersehen, dass die grenzen des 

Machbaren weiter verschoben werden. gen- und Biotechnik 

erlauben uns immer mehr, in die Natur einzugreifen: in die 

Natur um uns herum, aber auch in unsere eigene Natur. 

Nicht dass der Mensch in die Natur eingreift, ist neu, denn 

das tut er, seitdem er auf der erde erschienen ist. Neu hin-

gegen sind Tragweite und Tiefe des Eingriffs. Mit der zu-

nahme der tiefe von einsicht und eingriff nimmt aber zu-

gleich auch die Ambivalenz der folgen zu. einerseits wird 
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das Spektrum eines verantwortbaren und der Menschheit dienlichen ge-

brauchs dieser neuen Mittel deutlich, wie die fortschritte in der therapie 

zeigen, andererseits steigt die gefahr des Missbrauchs ständig. dabei 

sind es weniger die Biowissenschaften selbst, die uns angst machen. 

vielmehr besteht die Sorge darin, dass uns ein diskurs über Normen,  

die den einsatz der Biowissenschaften und die anwendung ihrer ergeb-

nisse eingrenzen, überfordert. denn die angst vor moralischen damm-

brüchen mündet oft in der forderung nach generellen verboten. der 

notwendige ethische diskurs erfordert hingegen eine genaue analyse  

der probleme, mit denen sich die gesellschaft bei den anwendungen der 

Biowissenschaften konfrontiert sieht, damit sorgfältige bioethische ab-

wägungen Schritt für Schritt erfolgen können. daher sollen zunächst in 

einem ersten teil (a) die grundsätzlichen wissenschaftlichen, wissen-

schaftsethischen und wissenschaftspolitischen Herausforderungen aufge-

zeigt werden, die sich aus den neuen biomedizinischen Handlungsmög-

lichkeiten ergeben, um dann in einem zweiten teil (B) die anforderungen 

innerhalb ausgewählter Handlungsfelder zu diskutieren. 

a.  etHIScHe HerauSforderuNgeN 
durcH dIe BIowISSeNScHafteN IN 
der ModerNe
wISSeNScHaftlIcHe INterdISzIplINarItät uNd leBeNSwelt-

lIcHe INtegratIoN

die Herausforderungen für unser Handeln und dessen folgen 

im Bereich der Biowissenschaften sind vielgestaltig. die 

moderne welt, in der wir zu Hause sind, ist geprägt durch 

zwei gegenläufige tendenzen: einerseits leben wir in einer 

welt hochgradiger Diversifizierung, die sich durch arbeits-

teiligkeit und Spezialisierung auszeichnet, andererseits 

führen kurze verkehrs- und kommunikationswege zu einer 

Globalisierung, durch die wirtschaft und wissenschaft glei-

chermaßen betroffen sind. ersteres führt dazu, dass wir den 

kollegen der benachbarten fakultät an der gemeinsamen 

universität nicht mehr verstehen und der typus des univer-

salgelehrten aussterben musste. letzteres hat zur folge, 

dass forschung nur noch selten ein nationaler, aber immer 

häufiger ein internationaler vorgang ist, bei dem universale 

Methoden auf regionale Interpretations-, Sprach- und wert-

systeme treffen. ein solches konglomerat aus neuer Ferne 

(Spezialisierung und arbeitsteiligkeit) und neuer Nähe (glo-

balisierung) bildet den Hintergrund für die wichtige frage, 

welche verantwortung wir in dieser modernen welt unbe-

dingt wahrnehmen müssen angesichts der grenzen unseres 

wissens und könnens.
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oftmals wird in der bioethischen debatte ein wertewandel oder gar 

werteverlust in unseren gesellschaften unterstellt. Näher betrachtet 

handelt es sich jedoch um eine vielzahl von konflikten (o. renn), die 

unterschiedlicher Natur sind und zu bioethischen dissensen in der gesell-

schaft führen. es sind vor allem die Interpretationsmuster in der sprach-

lichen Diversifizierung, die in unsere werturteile mit eingehen und die 

bioethische debatte prägen. der Blick auf die Biowissenschaften kann 

paradigmatisch dazu dienen, die probleme heterogener Interpretations-

muster und die frage der verantwortung in der modernen arbeitsteiligen 

und pluralisierten gesellschaft sichtbar zu machen.

drei grundkonflikte lassen sich an dieser Stelle beschreiben: der Sprach-

konflikt (a.I.) betrifft die disziplinen in der wissenschaftskultur; daraus 

ergibt sich beim zusammentreffen mit den erfordernissen der mensch-

lichen lebenswelt ein Interpretationskonflikt (a.II.); schließlich trifft man 

auf einen Wertkonflikt (a.III.) in der pluralen gesellschaft, wenn es zu 

praktischen Normsetzungen im Handlungsfeld der Biowissenschaften 

kommt. andere konfliktfelder wie Interessenkonflikte, wissenskonflikte, 

ökonomische konflikte sollen an dieser Stelle vernachlässigt werden.

I.   SprAchKonfLIKtE: „LIfE ScIEncES”  

VS. „humAnItIES”

Seit dem übergang von der universitas des Mittelalters in die Bedingun-

gen der Neuzeit haben sich die Sprachen der wissenschaftlichen einzel-

disziplinen in einem bemerkenswerten Maß auseinanderentwickelt. die 

empirischen untersuchungen des philosophen aristoteles zur physik und 

zur Biologie waren beachtlich und von langer gültigkeit. die mittelalter-

lichen akademien boten vor Jahrhunderten noch raum für gemeinsame 

dispute der verschiedenen akademischen disziplinen. Selbst J. w. von 

goethe war noch im 19. Jahrhundert gleichzeitig der autor des Faust 

sowie der Metamorphose der Pflanzen und hatte als Naturforscher das 

stammesgeschichtlich bedeutende os intermaxillare beim Menschen ent-

deckt. ganz im gegensatz dazu versteht der systematisch arbeitende 

und morphologisch denkende Biologe der Jetztzeit den fachbeitrag seines 

kollegen aus der Molekularbiologie kaum noch. die fakultäten und fach-

bereiche arbeiten eher selbstzentriert, und die zusammenarbeit zwischen 

physiologie und Molekularbiologie – um nur ein Beispiel zu nennen – gilt 

heute bereits als ein interdisziplinärer ansatz. erst der druck der Hand-

lungspraxis, das Hineinwachsen wissenschaftlicher ergebnisse oder 

anwendungen in die gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass die 

einzelwissenschaften sich nicht im kontextfreien raum entfalten, sondern 

dass sie gesellschaftliche Implikationen enthalten, die nicht mit den 

Methoden und Sprachen der eigenen disziplin angegangen werden kön-

nen. das ist dann der Moment, in dem man sich als Naturwissenschaftler 

oder Mediziner vielleicht doch an die kollegen aus den rechts- und wirt-

schaftswissenschaften oder aus theologie und philosophie erinnert, um 

das gemeinsame gespräch zu suchen. So gibt es im akademischen Be-

reich inzwischen vermehrt orte, an denen transdisziplinär diskutiert und 

gearbeitet wird. aber jeder, der hierin involviert ist, kennt die Schwierig-

keiten und Mühen, die Sprachbarrieren zu überwinden und das gemein-

same gespräch fruchtbar zu gestalten, ohne dass eine einzeldisziplin 

einen hegemonialen anspruch erhebt, wie dies bspw. 1899 ernst Haeckel 

in Die Welträthsel versuchte und derzeit von einigen vertretern in den 

Neurowissenschaften (w. Singer, g. roth u. a.) verfolgt wird.

Mit dem aufriss dieses Sprachkonfliktes ist das grundlegende problem 

des verhältnisses zwischen „life sciences” und „humanities” angespro-

chen. der Sache nach hat dies charles p. Snow bereits deutlich zur 

Sprache gebracht. resigniert stellte er 1964 im anschluss an seine be-

rühmte rede-lecture von 1959 in The Two Cultures: A Second Look fest, 

dass es der westlichen gesellschaft an einer gemeinsamen kultur fehle, 

denn es sei ein kommunikativer graben zwischen den „scientists” und 

„literary intellectuals” entstanden. Snows Sprechweise von den „zwei 

kulturen” („the two cultures”) hebt in erster linie auf die unterschied-

lichen Sprachen von empirischen und hermeneutischen wissenschaften 

ab. da die Sprachen nicht mehr übereinander passen, ist den akteuren 

nur noch ein schmaler grad der kommunikation verblieben. aus den 

gegenseitigen verständnisschwierigkeiten ergeben sich theoretische wie 

praktische konsequenzen: hinsichtlich der Befriedigung unserer theore-

tischen Neugierde (Selbst- und Naturverständnis) und hinsichtlich un-

serer praktischen, sorgenden Handlungen (Selbst- und Naturverfügung). 

So ist es gerade die gemeinsame praxis, die sie wieder zusammenführt, 

die aber auch den Handlungsdruck verspüren lässt, eine gemeinsame 

richtung zu finden, abseits theoretischer Inkommensurabilitäten.

die Naturwissenschaften sind seit der Neuzeit unter anderem deshalb so 

erfolgreich, weil ihr Blick methodisch eingeschränkt ist und aussagen 

immer nur unter vorher definierten rahmenbedingungen zutreffen kön-

nen. für einen großteil der Biowissenschaften ist damit aber nur der 
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Bereich der „laborbedingungen” abgedeckt und dieser ist different von 

der lebenswelt. genau hier stellen sich die fragen, welchen einfluss die 

Biowissenschaften auf lebensweltliche Entscheidungen haben und welche 

Orientierungsleistungen ihr dabei zukommen können. die ergebnisse und 

anwendungen aus den naturwissenschaftlichen disziplinen treffen bspw. 

dann auf anforderungen der lebensweltlichen praxis, wenn genetik in 

technischen oder medizinischen anwendungen praktisch wird (z. B. gen-

technisch veränderte lebensmittel, prädiktive genetische tests). wäh-

rend die fragen, ob sich das weltall ständig ausdehnt oder ob die String-

theorie verlässlich ist, für die Befriedigung der theoretischen Neugierde 

relevant sind, sind solche theoretischen überlegungen nur von begrenzt 

lebenspraktischer Bedeutung. doch ob bspw. die klinische feststellung 

einer vervielfältigung des dNa-abschnitts cag im individuellen genom 

einen tödlichen krankheitsverlauf (chorea Huntington) prognostizieren 

lässt, ist von lebenspraktischer, ja von überlebenswichtiger relevanz. 

diese form genetischen wissens kann entscheidend für die persönliche 

lebensplanung sein. die Herausforderung liegt dann darin, die Sprachen 

des verfügungswissens mit den Sprachen des orientierungswissens zu-

sammenzubringen. aus derartigen Sprachkonflikten entwickeln sich 

Interpretationskonflikte – bspw. zwischen arzt und patient –, die auch 

unseren normativen diskurs erheblich beeinflussen.

II.   IntErprEtAtIonSKonfLIKtE: WISSEnSchAftS- 

KuLturEn unD LEbEnSWELtEn

ein vielleicht entscheidendes Novum moderner Herangehensweise an 

ethische fragestellungen, die mit den modernen wissenschaften und 

ihren anwendungen zu tun haben, liegt darin, dass von den einzelwissen-

schaften vermehrt das Bewusstmachen jener zentralen Hintergrunds-

annahmen gefordert werden muss, die in ihren aussagen enthalten 

sind und man seitens der normativen disziplinen auf das wahrnehmen 

der ergebnisse der einzelwissenschaften drängen muss.

Sieht man sich nur einmal den kleinen Bereich der embryonalen Stamm-

zellforschung an, mit denen sich weltweit nur einige Spezialisten beschäf-

tigen, so werden die Interpretationskonflikte und unreflektierten Hinter-

grundannahmen sehr deutlich. als 1997 die arbeit über das klonschaf 

dolly publiziert wurde, sprach alle welt über das klonen, aber kaum 

jemand über embryonale Stammzellen (eS-zellen), obwohl diese bei 

Mäusen längst etabliert waren. Niemand in der breiten Öffentlichkeit 

konnte etwas mit dem Begriff der „eS-zellen” anfangen. erst mit der 

etablierung humaner Stammzellen durch die thompson-gruppe 1998  

und die ankündigung großbritanniens im Robertson Bericht, klonen von 

embryonen zu therapeutischen zwecken zuzulassen, trug dazu bei, dass 

der Begriff der „eS-zelle” selbst in den feuilletons hoffähig wurde. Heute 

scheut sich kaum mehr ein wissenschaftler oder Journalist, der Öffent-

lichkeit Begriffe wie Blastozyste oder Mitochondrien-dNa zuzumuten.  

Nun könnte man dies als einen normalen prozess in einer technik- und 

wissenschaftsgeprägten welt auffassen. wie selbstverständlich fahren wir 

autos mit aBS, eSp oder arS und denken, wir haben etwas für unsere 

fahrsicherheit getan. aber wer interessiert sich schon genau dafür, wie 

solche techniken funktionieren und wer könnte sie ohne entsprechende 

ausbildung überhaupt verstehen und erklären. Ist dies nun analog der 

fall bei unserem verständnis von eS-zellen? wenn dies so wäre, hätte 

das thema wohl kaum so lange sämtliche ressorts der deutschen tages-

zeitungen gefüllt und auch nicht so sehr die gemüter bewegt. offensicht-

lich geht es hier um etwas ganz anderes. es geht darum, dass die neuen 

formen vom umgang mit menschlichem leben deutlich an unseren 

Grundverständnissen von menschlichem Leben, an unserem verständnis 

von biologischer lebensentwicklung, an der vorstellung von der Irrever-

sibilität der Stufen menschlicher lebensentwicklung rütteln. wir können 

künstlich lebensvorgänge in die eine oder andere richtung manipulieren, 

wir können artefakte herstellen, indem wir zellkern, zellmembran und 

zellflüssigkeit von unterschiedlichen zelltypen zusammenführen, mögli-

cherweise sogar von unterschiedlichen Spezies. Mit der synthetischen 

Biologie kann vielleicht schon bald ein organismus ganz neu konstruiert 

werden oder zusammen mit Informationstechnik könnte eine neue form 

der lebewesen-Maschine-Schnittstelle entstehen. damit verschwimmen 

bisher angenommene grenzlinien, die auch von normativer relevanz 

sind. wo beginnt der Mensch, wo hört die menschliche zelle auf, wo ent-

steht der Hybrid, wo die chimäre, wo der cyborg?

Mit einem Mal lassen sich bewährte grundkonzepte nicht mehr ohne 

weiteres auf die neue forschungswirklichkeit anwenden. die reprogram-

mierung einzelner zellen von späten entwicklungsschritten zu früheren 

Stadien hin galt lange zeit als unmöglich. Jetzt scheint genau dies bei 

induzierten pluripotenten Stammzellen (ipS-zellen) zu funktionieren  

(s. u. B.I.2.). was besagt dies aber über das entwicklungspotenzial von 

zellen, wo doch der Begriff der totipotenz bspw. im deutschen Embryo-

nenschutzgesetz als normativer Begriff eingeflossen ist und das gesetz 
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ein solches zellstadium schützt mit rekurs auf die Menschenwürde? Ist 

man nicht von der klaren differenz von keimbahnzellen und körperzellen, 

totipotenten und nicht-totipotenten zellen ausgegangen?

wir können diese fragen nicht aus den einzelwissenschaften alleine 

heraus beantworten, vielmehr bedarf es einerseits ein entschiedenes 

Befassen der einzelwissenschaften mit Hintergrundannahmen – von 

denen sie fleißig gebrauch machen, die aber bislang recht unreflektiert 

geblieben sind – und andererseits bedarf es seitens der anthropologie, 

Naturphilosophie und ethik des wahrnehmens und aufnehmens von 

neuen einzelwissenschaftlichen erkenntnissen und deren einbindung  

in die eigene reflexion und Hermeneutik. Letztlich bedeutet dies nichts 

Geringeres als die Forderung nach einer partiellen hermeneutischen 

Kompetenz für die Lebenswissenschaften und nach einer partiellen natur-

wissenschaftlichen Kompetenz für die normativen Disziplinen. Beides ist 

alles andere als selbstverständlich. Hierfür ist ein aufeinanderzugehen 

und ein finden neuer kommunikationswege unerlässlich, um den Heraus-

forderungen von Sprachkonflikten und Interpretationskonflikten zu be-

gegnen. Nimmt man diese Herausforderungen nicht an, werden sich die 

Subsysteme unserer gesellschaft immer weiter voneinander entfernen 

und in der gemeinsamen lebenspraxis immer deutlichere konflikte pro-

vozieren. dies können wir aber aus verantwortung für uns und unsere 

gesellschaft kaum wollen.

die Schwierigkeiten der Sprachfindung und die konflikte der Interpreta-

tionen für das Verstehen von Welt gelangen in der praxis zu den fragen 

der Normsetzungen für ein verantwortliches Handeln und stoßen so auf 

einen weiteren konflikt, nämlich den wert- oder wertsetzungskonflikt.

III.   WErtKonfLIKtE: normfInDung In WISSEnSchAftS-

KuLtur unD pLurALEr WELt

ethik – also die reflexion über unser moralisches Handeln – kommt  

meist erst dann ins Spiel, wenn wir bisher vorhandene natürliche gren-

zen überschreiten und wenn unsere traditionellen verhaltensmuster auf 

moderne Handlungsanforderungen nicht mehr passen. So können mit 

den grenzen des Machbaren auch grenzen des Erlaubten verrückt wer-

den. Hinzukommt die Internationalisierung von forschung und ihrer 

anwendung, die kulturelle unterschiede in der moralischen Beurteilung 

zwangsläufig relativiert. wie kann ethik in der pluralen Moderne noch 

geltungsansprüche aufrechterhalten?

Nun ist die Pluralität von Rechtskulturen und Moralen zweifellos ein 

reichtum, der nicht nur der geschichtlichkeit des Menschen entspricht, 

sondern unter den Bedingungen freier entfaltung auch die voraussetzung 

zur entwicklung starker und gehaltvoller formen menschlicher verwirk-

lichung ist. doch bringt dies dort, wo die Natur des Handlungsfeldes  

und seiner folgen übergreifende regelungen fordert, Schwierigkeiten  

mit sich, die gelöst werden müssen, ohne den reichtum der nationalen 

rechtskulturen und der gewachsenen Moralen zu beeinträchtigen. de-

monstriert nicht gerade, so ist zu fragen, die neue Nachfrage nach ethik 

– für jedermann sichtbar – die Sackgasse, in die sich die neuzeitlich-

moderne ethik begeben hat (l. Honnefelder)?

ansatzpunkt einer die pluralität der Moralen und rechtskulturen übergrei-

fenden regelung kann daher nur ein komplex von wertüberzeugungen 

und fundamentalen Normen oder prinzipien sein, der als solcher allge-

meine zustimmung zu finden vermag. das aber ist die überzeugung  

von der Würde des Menschen und damit verbundener Grundrechte und  

-freiheiten. Ihre allgemeine zustimmungsfähigkeit zeigt sich nicht zuletzt 

daran, dass sie grundlage fundamentaler rechtsnormen geworden sind, 

wie sie sich in den weltweit anerkannten kodifikationen der Menschen-

rechte und in vielen nationalen verfassungen finden.

der Menschenrechtsgedanke, der vornehmlich in der antiken philosophie, 

der jüdischen und christlichen religion und in der europäischen aufklä-

rung wurzelt, hat sich in einer weise zur geltung gebracht, der seinen 

entstehungskontext weit überschreitet und daher transkulturelle geltung 

zu beanspruchen vermag. es ist jedoch zu unterscheiden zwischen einer-

seits der vielfalt der soziokulturellen lebensformen, in die Menschen-

rechte eingebettet sind, sowie der Mehrheit und verschiedenheit der 

philosophischen und religiösen kontexte, durch die er vertieft begründet 

wird, und andererseits der plausibilität, die dem kern des Menschen-

rechtsgedankens jenseits der vielfalt der einbettungs- und Begründungs-

zusammenhänge zukommt. letztere verdankt sich ganz wesentlich den 

weltweiten leid- und unrechtserfahrungen durch kriege und totalitäre 

Systeme der Moderne.

es ist die zugrundeliegende vorstellung vom Menschen, die es nahelegt, 

den Menschenrechtsgedanken, als ansatzpunkt einer konsensfähigen 

ethisch-rechtlichen grenzziehung in der anwendung der modernen wis-

senschaften und techniken – insbesondere der Biowissenschaften – zu 
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begreifen. denn der Mensch wird hier als ein lebewesen verstanden,  

zu dessen Natur das vermögen von vernunft und willen gehört. dieses 

vermögen ist die Basis seiner Moralfähigkeit. Mensch- und Subjektsein 

werden dabei als eine unlösliche einheit verstanden. deshalb wird die 

Würde, die dem Menschen als moralfähigem Subjekt eigen ist, von keiner 

besonderen Eigenschaft oder Leistung abhängig gemacht, sondern dem 

Menschen allein deshalb zugesprochen, weil er ein menschliches Lebe-

wesen ist (l. Honnefelder).

unter den Herausforderungen für Menschenrechte und demokratie 

nimmt die Herausforderung durch die moderne wissenschaft und tech-

nik, insbesondere in form von Medizin und Biotechnologie, eine spezi-

fische Stelle ein. denn sie betrifft die Natur, die zum Menschen selbst 

gehört und von der er selbst ein teil ist. So stellen sich zentrale fragen 

nach der verfügbarkeit über die eigene Natur und die anderer Menschen: 

wie soll menschliches Leben geschützt werden, bevor es das aktive ver-

mögen der Selbstbestimmung aufweist (B.I.)? wie dürfen wir sterben 

unter den Bedingungen moderner intensivmedizinischer Betreuung  

(B.II.)? wie sehr darf außerhalb therapeutischer zielsetzung die mensch-

liche Natur mittels Biotechnik verändert werden (B.III.)?

wenn diese Natur in bislang unbekannter weise „durchsichtig” und  

veränderbar wird oder werden kann, sind stets der Mensch selbst, sein 

Selbstsein und sein Selbstverhältnis betroffen. aus der frage nach dem 

umgang mit der ambivalenz, die jedem technischen Mittel innewohnt, 

wird angesichts der neuen und immensen reichweite dieser ambivalenz 

eine frage nach dem Menschen selbst. der Mensch stellt sich selbst nicht 

nur in frage, sondern hat auch die Mittel zur verfügung, seine gattungs-

natur fundamental zu verändern. Mit den grenzen von eingriff und ein-

sicht wird zugleich das normative Selbstbild des Menschen, seine „gat-

tungsethik” (J. Habermas) neu bestimmt. damit wird zugleich eine spe-

zifische dialektik der Moderne sichtbar: die erweiterung der Selbstbe- 

stimmung durch die wissenschaftliche und technische gewinnung neuer 

Handlungsräume löst folgen aus, die den Menschen zwingen, dieser 

erweiterung der Selbstbestimmung selbst wiederum – in wahrnehmung 

seiner moralischen und rechtlichen Selbstbestimmung – grenzen zu 

ziehen. da diese normative Bestimmung zumindest in teilbereichen die 

Natur der Spezies betrifft, kann sie nur durch einen weltweiten diskurs 

aller Beteiligten gewonnen werden (l. Honnefelder). da dazu die kultu-

relle aneignung des wissenschaftlich erforschten gehört, muss der Bei-

trag der Scientific community über die leistung der „sciences” hinaus 

gehen und die reflexion der wissenschaftlichen forschung und ihrer 

resultate durch die „humanities”, d. h. die geistes- bzw. kulturwissen-

schaften, umfassen. deshalb ist nicht nur ein normativer diskurs der 

gesellschaft, sondern als deren voraussetzung auch ein neuer diskurs 

beider wissenschaftskulturen erforderlich, der empirischen und der 

hermeneutischen. auf diese weise greifen alle drei aufgegriffenen kon-

fliktfelder ineinander: das der Sprachen, das der Interpretation und das 

der werte.

IV. fAzIt unD AuSbLIcK

da man in einer pluralen gesellschaft nicht erwarten kann, dass alle 

Mitglieder jegliche vorstellungen teilen, kann die Herausforderung ge-

meinsamer biopolitischer entscheidungen nur in form eines mühsamen 

öffentlichen diskurses angenommen werden. von Hans Jonas stammt  

der Satz: „wir müssen wieder furcht und zittern lernen und selbst ohne 

gott, die Scheu vor dem Heiligen. diesseits der grenze, die es setzt, 

bleiben aufgaben genug.” aber wo setzen wir diese grenze? der rückgriff 

auf traditionelle Normen und ethische prinzipien ist unerlässlich, doch 

lässt sich die Handlungsanweisung für das neue Szenario biowissen-

schaftlicher anwendungen nicht einfach daraus ableiten. wir müssen uns 

in gesellschaftlicher verantwortung moralische abwägungen zutrauen 

und diese auch in einen diskurs über unsere nationalen grenzen hinweg 

einbringen. das ist der preis, den wir für die moderne welt (o. Höffe) 

zahlen müssen.

an drei ausgewählten Beispielen (Stammzellforschung (B.I.), Sterbehilfe 

(B.II.) und enhancement (B.III.), die ihrer Struktur nach sehr unter-

schiedlich sind, soll im folgenden das ringen um gemeinsame Normen, 

aber auch der umgang mit bestehenden, grundsätzlichen dissensen in 

unserer gesellschaft verdeutlicht werden. In allen feldern sind zwischen-

lösungen erzielt, aber über endgültige verfahren und lösungen wird 

weiterhin debattiert.
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B. dreI auSgewäHlte BIoMedIzI-
NIScHe HaNdluNgSfelder uNd  
IHre BIoetHIScHeN HerauSfor-
deruNgeN

I.   hErAuSforDErung StAmmzELLforSchung: 

EmbryonEnSchutz unD hEILungSErWAr-

tung

wie kaum eine debatte zuvor hat die frage, wie wir in 

deutschland mit der erforschung humaner embryonaler 

Stammzellen umgehen sollen, vor wenigen Jahren alle 

möglichen ebenen der gesellschaft zum Nachdenken, mit-

unter zum Streiten angeregt. fachgesellschaften, Standes-

vertretungen, akademien der wissenschaften, aber auch – 

quer durch die parteien – die parlamentarier, ressortüber-

greifend die Ministerien, Journalisten von wissenschaftsteil, 

feuilleton, wirtschafts- und politikressort sowie die kirchen 

und ihre fortbildungseinrichtungen und schließlich Bürger-

konferenzen sowie gesellschaftliche gruppen unterschied-

licher ausrichtungen haben angestrengt ihre Beiträge zum 

diskurs geliefert. Die Enquete-Kommission „Ethik und Recht 

in der modernen Medizin” und der Nationale Ethikrat publi-

zierten zeitnah ihre Stellungnahmen mit je unterschiedli-

chem tenor für eine entscheidungsfindung. die folge war: 

zur verabschiedung des Stammzellgesetzes (Gesetz zur 

Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang 
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mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen, 

2002) wurde im deutschen Bundestag eine wohlinformierte biopolitische 

debatte auf hohem Niveau geführt, und dies bei einem thema, bei dem 

bereits die akademische verständigung eine große Herausforderung dar-

stellt. über das ergebnis (Stammzellgesetz mit Stichtagslösung für den 

Import) und seine Halbwertszeit kann man trefflich streiten, aber es ist 

immerhin ein ergebnis, das mit der verlängerung des Stichtags (s. u.  

B.I.4.) sogar in die Nachspielzeit gehen durfte. worum geht es näherhin 

in der Stammzelldebatte?

1. ziele und mittel der Stammzellforschung

für viele Befürworter der forschung mit humanen embryonalen Stamm-

zellen stehen ihre hochrangigen Zielsetzungen im vordergrund, wenn es 

um die Heilungschancen Schwerstkranker geht. von den gegnern wird 

primär auf das aus ethischer Sicht problematische Mittel der vernutzung 

menschlicher embryonen hingewiesen. aber auch aus naturwissenschaft-

licher perspektive gibt es kritische Stimmen, die sich auf die validität des 

gesamten forschungsansatzes beziehen. In erster linie wird angemerkt, 

dass man noch nicht genügend erfahrungen im umgang mit tierischen 

eS-zellen gesammelt habe, um bereits zum jetzigen zeitpunkt anwen-

dungen mit menschlichen zellen in den Blick zu nehmen. andererseits 

spricht das artspezifische verhalten von eS-zellen gegen eine generelle 

übertragbarkeit der ergebnisse aus den tierexperimenten und daher für 

eine grundlagenforschung mit humanen eS-zellen.

aus der medizinischen perspektive geht es in der forschung an und mit 

embryonalen Stammzellen darum, langfristig gewebespezifische zellen 

(z. B. Nervenzellen) zu züchten, um sie bei denjenigen patienten trans-

plantieren zu können, an deren organen zellen irreversibel ausgefallen 

sind, deren gesamtorgan aber noch intakt ist (z. B. bei Morbus parkin-

son, Multipler Sklerose, Herzinsuffizienz). die eS-zellen sollen sich des-

halb gut eignen, weil sie noch nicht gewebespezifisch ausdifferenziert 

sind und man sie deshalb im labor in eine bestimmte richtung kultivie-

ren kann. das wird aber nur unter der voraussetzung gelingen, dass man  

die wachstums- und differenzierungsfaktoren kennt und gezielt in der 

laborkultur einsetzen kann. Hier steht man jedoch noch am Beginn des 

forschungsansatzes und bewegt sich noch im Bereich der grundlagen-

forschung.

Biologisch liegt diesem konzept die erfahrung zugrunde, dass sich alle 

gewebezellen (Blutzellen, leberzellen, Nervenzellen, Hautzellen usw.) 

aus einem einzigen zelltyp entwickelt haben, obwohl sie sehr unter-

schiedlich geformt sind und verschiedene funktionen im organismus 

ausüben. diese entwicklungsfähigkeit von zellen bezeichnet man als  

ihr biologisches Differenzierungspotenzial. dementsprechend kann man 

zellen nach diesem differenzierungspotenzial beschreiben und einteilen: 

zellen, aus denen sich noch ein ganzer organismus entwickeln kann, 

bezeichnet man als totipotent; zellen, die sich noch zu allen gewebe-

zellen differenzieren können, aber nicht mehr das vermögen besitzen, 

einen vollständigen organismus auszubilden, werden pluripotent ge-

nannt; zellen, die bereits eine bestimmte gewebespezifität ausgebildet 

haben, sich jedoch innerhalb eines gewebes noch ausdifferenzieren 

müssen, werden häufig als multipotente adulte Stammzellen bezeichnet, 

sie befinden sich in vielen organen und dienen der regeneration von 

gewebe (z. B. Heilung einer Hautverletzung); ausdifferenzierte zellen,  

die sich nicht mehr zu anderen zellen entwickeln, stellen die letzte Stufe 

der zellentwicklung dar. Inwieweit zellen ihr verloren gegangenes ent-

wicklungspotenzial – natürlich oder künstlich – zurückgewinnen können, 

ist noch weitgehend ungeklärt. Hinsichtlich der menschlichen embryo-

nalen Stammzellen spricht einiges dafür – obwohl auch das noch nicht 

endgültig naturwissenschaftlich geklärt ist (H.-w. denker) –, dass sie 

pluripotent und nicht mehr totipotent sind. für die ethische und rechts-

wissenschaftliche debatte ist die frage nach dem differenzierungspoten-

zial von zellen nicht ohne Bedeutung (s. u. B.I.3).

Bei einer ethischen Bewertung der forschung an und mit menschlichen 

eS-zellen scheint eine differenzierte Beurteilung bezüglich der Legitimität 

der mit diesem ansatz verfolgten Ziele einerseits und der Vertretbarkeit 

der hierfür eingesetzten Mittel andererseits sinnvoll zu sein. es muss  

also gefragt werden, wie hochrangig die anvisierten ziele sind? Sind die 

Methoden akzeptabel, die notwendig sind, um zu diesen zielen zu gelan-

gen? denn selbst wenn man sich hinsichtlich der zielsetzungen einig 

wird, bedeutet das noch nicht, dass jedes Mittel recht wäre, um zu diesen 

zielen zu gelangen.

Im Blick auf die Ziele der eS-zellforschung geht es um die entwicklung 

neuer therapieansätze für schwerstkranke Menschen. damit ist das gut 

„gesundheit” angesprochen, das in der gesellschaft als besonders hoch-

rangig bewertet wird. der gesellschaftliche konsens darüber ist deshalb 
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so groß, weil gesundheit eine voraussetzung dafür ist, überhaupt be-

stimmte andere güter zu erstreben. Insofern erweist sich eine verstän-

digung in diesem punkt als wenig problematisch. Seitens der patienten 

entstehen freilich bestimmte Heilungserwartungen, die aus Heilungsver-

sprechungen der forschenden ärzte geweckt wurden. kritisch zu fragen 

bleibt jedoch, ob diese versprechungen überhaupt je eingelöst werden 

können, wem – auch unter gesundheitsökonomischen aspekten – solche 

therapien, wenn es sie geben sollte, zur verfügung stehen, und wie hoch 

ein Missbrauchspotenzial einzuschätzen ist.

2. Die Alternativen zu embryonalen zellen

auch wenn die generellen zielsetzungen der eS-zellforschung als kon-

sensfähig betrachtet werden können, sind die hierfür in anspruch zu 

nehmenden Mittel ethisch umstritten. das gilt dann, wenn der einzige 

weg zur gewinnung von eS-zellen derjenige ist, dass embryonen aus  

der künstlichen Befruchtung verwendet werden, wobei davon auszugehen 

ist, dass der embryo bei diesem vorgang getötet wird. es werden aber 

Beschränkungen der forschung auf adulte Stammzellen vorgeschlagen 

und die entwicklung alternativer verfahren diskutiert (z. B. gewinnung 

aus Nabelschnurblut, aus primordialen keimzellen). Besonders viel Hoff-

nung wird derzeit in die reprogrammierungstechnik gesetzt. Sowohl eine 

japanische als auch eine uS-amerikanische forschergruppe publizierte  

im November 2007 unabhängig voneinander die erfolgreiche reprogram-

mierung von menschlichen Haut- bzw. Bindegewebszellen zu zellen, die 

signifikante eigenschaften von embryonalen Stammzellen aufwiesen. Bei 

der reprogrammierung wird somatischen zellen spezifisches genmaterial 

eingeschleust, so dass sie signifikante eigenschaften von embryonalen 

Stammzellen aufweisen. dazu gehört etwa die eigenschaft, sich unter 

geeigneten Bedingungen in bestimmte zell- oder gewebetypen differen-

zieren zu können. auf diese weise gewonnene Stammzellen werden 

„induzierte pluripotente Stammzellen” (ipS) genannt. langfristig erhofft 

man sich durch derartige verfahren Stammzellen zu gewinnen, ohne 

embryonen zerstören zu müssen. alle bisher unternommenen experi-

mente muss man dem Bereich der grundlagenforschung zurechnen.  

Sie lassen weder von ihrer anlage noch von ihren ergebnissen eine 

unmittelbar bevorstehende aussicht auf eine konkrete, klinische anwend-

barkeit zu. es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nur aus humanen 

eS-zellen gezüchtete zellkulturen therapeutisch wirksam sein werden.

vorausgesetzt, dass die gewinnung von eS-zellen aus embryonen sich 

als die einzige erfolgversprechende variante darstellt – dies kann jedoch 

der ethiker nicht beurteilen –, stellt sich bei der ethischen urteilsbildung 

die frage, wie wir mit menschlichen embryonen umgehen. Mit anderen 

worten: dürfen wir menschliche embryonen für therapeutische zwecke 

instrumentalisieren? Handelt es sich bei einem solchen vorgang über-

haupt um eine Instrumentalisierung?

3. umgang mit Embryonen in der forschung und der Würdeschutz

wenn es sich bei frühen menschlichen embryonen von der zygote („be-

fruchtete eizelle”) an um Menschen handelt – und das wird kaum bestrit-

ten, auch nicht in der legaldefinition im vergleichsweise liberalen briti-

schen recht (Human Fertilisation and Embryology Act) – dann stellt sich 

die frage, inwiefern sich die im deutschen grundgesetz verankerte und 

dem geborenen Menschen eigene Schutzwürdigkeit auf den menschlichen 

embryo übertragen lässt. fasst man die Menschenwürde als dasjenige 

prinzip auf, welches besagt, dass jedem Menschen würde zukommt, weil 

es zur menschlichen Natur gehört, sittliches Subjekt (person) zu sein,  

d. h. sich selbst zwecke setzen zu können, und leitet daraus das lebens-

recht eines jeden einzelnen ab, dann ist die reichweite dieses rechts zu 

untersuchen (l. Honnefelder; th. Heinemann). wie lässt sich also der 

Schutz des menschlichen lebens im Blick auf menschliche embryonen 

konkretisieren?

der lebensschutz von geborenen Menschen steht außer frage und wird 

in der regel nur in Notfall- oder Notwehrsituationen relativiert, wenn 

leben gegen leben steht. körperteile, organe oder zellen, die lebendig 

und menschlich sind, werden zwar für forschung, diagnose und therapie 

verwendet, aber – bislang jedenfalls – nur mit genehmigung des „Spen-

ders” und nur zu den ausgemachten zwecken. damit ist auch dieser um-

gang mit menschlichem leben keineswegs beliebig. auch frühe mensch-

liche embryonen sind zellen bzw. zellkomplexe. wie aber unterscheiden 

sich diese embryonalen zellen von den körperzellen, für die es regeln 

gibt, wie mit ihnen umgegangen werden soll? für die ethische argumen-

tation ist hier der Bezug zum eingangs eingeführten differenzierungs-

potential von zellen herzustellen. denn im gegensatz zu körperzellen 

sind die zygote und spätere embryonale Stadien totipotent, d. h. sie 

haben das vermögen, sich zu einem vollständigen organismus zu ent-

wickeln. auf dieses vermögen der totipotenz wird auch im deutschen 
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Embryonenschutzgesetz verwiesen, wenn es um den Schutz dieser be-

sonderen menschlichen zellen geht. warum hat das differenzierungs-

potential eine solche Bedeutung für die ethische urteilsbildung? Beim 

kriterium der totipotenz können zwei Momente unterschieden werden: 

ein deskriptives und ein normatives. das deskriptive Moment ist dasjeni-

ge, mit dem es die Biologie im Blick auf die empirischen fragen nach  

den für dieses entwicklungspotenzial verantwortlichen faktoren (gene-

tische regulierungen, Substanzen in der zellflüssigkeit, umweltfaktoren 

usw.) zu tun hat. die normative komponente kommt dann ins Spiel, 

wenn man das kriterium der totipotenz mit der frage nach der konti-

nuität der Identität der individuellen menschlichen existenz verbindet 

(g. damschen/d. Schönecker). wenn nämlich die Herausbildung des zu 

schützenden sittlichen Subjekts die körperliche existenz zur vorausset-

zung hat und sich diese ohne zäsuren bis zur zygote zurückverfolgen 

lässt – im Sinne einer einheit von biologischer und vernünftiger Natur 

des Menschen –, dann sind Schutz der person und Schutz der kontinuität 

menschlichen lebens eng miteinander verbunden. umstritten ist dann 

jedoch, ob diese kontinuität der menschlichen existenz als zweckesetzen-

des wesen, die ex post unproblematisch erscheint, auch von der zygote 

aus in projektion auf das entstehende geltend gemacht werden kann. 

angesichts der aktuellen ergebnisse aus Molekular-, zell- und entwick-

lungsbiologie ist auch ein neuer naturphilosophischer und ethischer Blick 

auf das kriterium der totipotenz notwendig. denn die relevanz der un-

terschiedlichen natürlichen (z. B. verhältnis von genom zur zellflüssig-

keit) und künstlichen Bedingungen (z. B. die Möglichkeit der reprogram-

mierung bzw. redifferenzierung von körperzellen zu totipotenten zellen) 

für die eigenschaft der totipotenz sind naturphilosophisch und normativ 

neu zu bewerten. So ist bspw. das vorhandensein eines neuen indivi-

duellen genoms nur eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Be-

dingung für die existenz eines menschlichen Individuums.

wenn man nun die in der diskussion befindlichen positionen in Bezug  

auf den Status des embryos miteinander vergleicht, dann gibt es bei 

einer sehr groben aufteilung zwei varianten: die erste variante überträgt 

die dem geborenen Menschen eigene Schutzwürdigkeit auf den mensch-

lichen embryo bzw. jede menschliche zelle, sofern sie die fähigkeit 

besitzt, sich zu einem vollständigen menschlichen organismus zu ent-

wickeln (totipotenz) – unabhängig von dessen bzw. deren aktuellen 

eigenschaften; die zweite variante hingegen spricht dem embryo bzw. 

der totipotenten menschlichen zelle eine abgestufte Schutzwürdigkeit zu, 

die sich nach den in den jeweiligen entwicklungsstufen aktuell ausgebil-

deten eigenschaften bemisst (Individualität, entwickeltes Nervensystem, 

vernunftfähigkeit, Selbstachtung o. ä.). während eine dem eigenen 

Schutz und erhalt zuwiderlaufende verfügung über einen menschlichen 

embryo bzw. eine totipotente menschliche zelle, wie sie das beschrie- 

bene verfahren impliziert, daher von vertretern der ersten variante als 

ethisch unbedingt unzulässig angesehen wird, gilt sie vertretern der 

zweiten variante unter bestimmten umständen als ethisch rechtfertigbar 

und sogar geboten.

Beide positionen scheinen gar nicht oder nur schwer miteinander verein-

bar zu sein. auf dem Hintergrund der hochrangigen ziele der eS-zell-

forschung muss aber überlegt werden, ob im Blick auf einen teilbereich 

nicht doch eine vermittlung möglich ist. Im rahmen der künstlichen 

Befruchtung sind – auch in deutschland – embryonen angefallen, die 

„verwaist” sind und nicht implantiert werden. angesichts dieser Situation 

stellt sich die frage, ob man sich im Blick auf schwerkranke Menschen 

nicht auf eine übelabwägung einlassen muss, da man vor folgenden 

Handlungsalternativen steht: entweder werden die verwaisten embryo-

nen verworfen oder aber sie stehen für therapeutisch orientierte for-

schung zur verfügung. angesichts beider alternativen könnte man letz-

tere für das geringere übel halten. kategorische vertreter der ersten der 

beiden oben aufgeführten positionen würden jedoch anmerken, dass 

bereits mit der einführung der künstlichen Befruchtung der „dammbruch” 

oder „Sündenfall” eingetreten ist und die verwaisten embryonen gar nicht 

erst hätten anfallen dürfen. es könnte auch darauf verwiesen werden, 

dass das kleinere übel möglicherweise gar nicht kleiner ist, wenn nämlich 

dieses Handeln – einmal zugestanden – neue Begehrlichkeiten schafft. 

Nichtsdestoweniger muss sich auch derjenige, der die künstliche Be-

fruchtung ablehnt, darüber gedanken machen, was mit verwaisten oder 

überzähligen embryonen geschehen soll, wenn sie in der welt sind.

4. Der rechtliche Kompromiss

die gewinnung von eS-zellen aus embryonen ist in deutschland derzeit 

durch das Embryonenschutzgesetz (1990) verboten. auch nach dem 

Stammzellgesetz (2002) bleiben die forschung an embryonen und die 

gewinnung von eS-zellen aus embryonen sowie einfuhr und verwendung 

von eS-zellen in deutschland grundsätzlich verboten. Jedoch sieht das 

gesetz vor, dass von der zuständigen genehmigungsbehörde (Robert-
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Koch-Institut) ausnahmegenehmigungen für Import und verwendung 

von eS-zellen erteilt werden können. die wichtigsten kriterien für die 

erteilung einer ausnahmegenehmigung sind die Hochrangigkeit und die 

alternativlosigkeit der forschung. zudem muss die voraussetzung erfüllt 

werden, dass die eS-zellen aus überzähligen embryonen gewonnen wor-

den sind und dies vor einem bestimmten Stichtag (1. Mai 2007) erfolgt 

ist. ferner muss eine eigens bei der Behörde eingerichtete ethikkommis-

sion über den antrag befinden. Nach langer kontroverser diskussion 

stimmte der deutsche Bundestag am 11. april 2008 für eine änderung 

des Stammzellgesetzes. dabei wurde eine verschiebung des Stichtags 

zum Import von embryonalen Stammzellen vom ursprünglich 1. Januar 

2002 auf den 1. Mai 2007 beschlossen. anstoß zur erneuten debatte und 

schließlich zur änderung des gesetzes gaben positionspapiere der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft (dfg) sowie des Nationalen Ethikrats aus 

den Jahren 2006 und 2007.

kritiker bemängeln an der Stichtags-regelung, dass sie willkürlich sei 

und ohnehin dann aufgeweicht werden müsste, wenn sich herausstellen 

würde, dass mit einer nach dem Stichtag generierten Stammzelllinie 

bessere wissenschaftliche ergebnisse erzielt werden könnten als mit einer 

älteren zelllinie. als ethisches argument für eine Stichtagsregelung wird 

jedoch angeführt, dass die deutsche gesetzgebung damit keine weiteren 

tötungen menschlicher embryonen im ausland provoziert. Man kann 

jedoch an der plausibilität dieser argumentation zweifeln. denn wenn der 

Status des embryos im deutschen recht so belassen wird und der vor-

gang der gewinnung von eS-zellen mit der tötung verbunden ist, dann 

ist der „moralische gewinn” importierter Stammzellen gegenüber selbst-

generierten Stammzellen nicht überzeugend. derjenige, der die gewin-

nung von eS-zellen unter verwendung menschlicher embryonen ablehnt, 

einen Import von eS-zellen jedoch befürwortet, macht sich auch im 

Nachhinein zum „komplizen” derjenigen, die die eS-zellen hergestellt 

haben. Mit anderen worten: derjenige, der eS-zellen importiert, muss 

auch prinzipiell bereit sein, sie aus embryonen zu gewinnen. dies gilt 

unabhängig von der frage, ob es wissenschaftlich betrachtet prinzipiell 

sinnvoll ist, in vielen ländern Stammzelllinien zu generieren oder ob 

nicht weltweit einige wenige, gut beschriebene linien ausreichen. aus 

ethischer perspektive macht es jedoch keinen unterschied, in welchem 

land die vernutzung von embryonen stattgefunden hat. eine unterschei-

dung könnte allenfalls dann als relevant angesehen werden, wenn der 

Import in einem „einmaligen” ausnahmefall bestünde; davon kann aber 

nicht ausgegangen werden. Jedoch ist die aktuell angestrebte rechts-

pragmatik, die moralphilosophisch nicht recht überzeugen kann, in die-

sem zusammenhang nicht neu, denn bereits das Embryonenschutz-

gesetz weist diesen inneren widerspruch auf. denn das gesetz verbietet 

etwas – die embryonenforschung –, was voraussetzung dafür gewesen 

ist, was es regelt: die In-vitro-fertilisation (Ivf). ohne embryonenfor-

schung würde es diese technik nicht geben und auch die Ivf in deutsch-

land profitiert heute noch von den ergebnissen der parallel im ausland 

stattfindenden embryonenforschung. positiv könnte man aus sozial-

ethischer perspektive jedoch folgendes aus der jetzigen Situation ent-

nehmen: die rechtspragmatische lösung kann zunächst einmal dahin-

gehend befriedigen, dass sie gleichermaßen einen ethischen Standard 

aufrechterhält und die forschung nicht behindert. die forschung ist nun 

in der pflicht. damit ist eine politische kompromisslösung gefunden, die 

aber nur zeitlich begrenzt ist, denn die kernfragen bleiben mit ihr offen. 

rechtspolitisch hat man im ausgleich sehr unterschiedlicher Interessen 

einen umgang mit einem fundamentalen dissens – jedenfalls vorüber-

gehend – geschafft. ob durch die entscheidung des landgerichts Berlin 

vom 14. Mai 2009, eine Präimplantationsdiagnostik als unter bestimmten 

umständen mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar anzusehen, wenn 

sie der Herbeiführung einer Schwangerschaft dient, grundsätzliche aus-

wirkungen auf den embryonenschutz in deutschland im allgemeinen und 

auf das Embryonenschutzgesetz im Besonderen haben wird, bleibt abzu-

warten.

5. fazit und Ausblick

die argumentative verbindung von der hochrangigen zielsetzung im Blick 

auf die Heilung schwerstkranker Menschen mit der übelabwägung hin-

sichtlich der verwendung verwaister embryonen setzt voraus, dass die 

Heilungserwartungen auch erfüllt werden können und der forschungsan-

satz valide ist. gerade hier werden aber aus naturwissenschaftlicher Sicht 

Bedenken angemeldet. es muss gefragt werden, wie redlich einzelne 

Heilungsversprechen sind und ob angesichts der ergebnisse im umgang 

mit tierischen eS-zellen der zeitpunkt der übertragung auf menschliche 

zellen nicht verfrüht erscheint. darüber hinaus ist die Situation der ein-

zelnen forscher in Betracht zu ziehen: wie groß ist die gefahr der un-

redlichkeit hinsichtlich des enormen erfolgsdrucks? welche konflikte 

entstehen im Blick auf eine mögliche verschränkung ökonomischer und 

wissenschaftlicher Interessen? gerade die bitteren erfahrungen mit der 
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forschung im Bereich der somatischen gentherapie seit den 1980er Jah-

ren bis heute machen deutlich (der fall des 18-jährigen Jesse gelsinger 

belegt dies, der 1999 bei einem gentherapeutischen experiment ums 

leben kam), wie wichtig es ist, auf die redlichkeit und die validität der 

forschungskonzepte zu achten und die genannten Interessenkonflikte  

zu vermeiden. angesichts der enormen Bedeutung des gesamten frage-

komplexes für unser Menschenbild und unser Handeln müssen wir uns 

als verantwortliche Mitglieder der gesellschaft – in der nationalen wie in 

der internationalen diskussion – auch dann unangenehme fragen stellen, 

wenn wir bestimmte grundpositionen nicht teilen. auf welche abwägun-

gen können wir uns im Blick auf das gut „gesundheit” einlassen? was 

geben wir in unserer gesellschaft an Humanität auf, wenn wir mensch-

liche embryonen für therapeutische forschung zur verfügung stellen? 

welche verantwortung tragen wir, wenn wir mögliche therapiechancen 

für schwerstkranke Menschen verhindern? wären wir in deutschland 

bereit, auf im ausland entwickelte therapien in zukunft zu verzichten?
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II.   hErAuSforDErung StErbEhILfE: SELbSt- 

bEStImmung Am LEbEnSEnDE

Nicht weniger kontrovers als die fragen, die den lebensbeginn betreffen, 

sind die fragen, die sich mit dem lebensende befassen. gerade die 

Selbstbestimmung am Lebensende ist in den vergangen Jahren sehr 

intensiv diskutiert worden und hat zu gesetzgeberischen aktivitäten 

geführt. Maßnahmen, die darauf abzielen, einer schwer erkrankten oder 

sterbenden person einen möglichst schmerzfreien tod zu ermöglichen, 

bezeichnet man als Sterbehilfe. dem liegt die erfahrung zugrunde, dass 

manche krankheitszustände so bewertet werden, dass der tod einem 

weiterleben unter diesen Bedingungen vorzuziehen sei. das leiden wird 

unter solchen umständen als so unerträglich empfunden, dass die erhal-

tung des lebens nicht mehr als wert angesehen wird. Neben der frage 

der reichweite der Selbstbestimmung der Betroffenen in einer existen-

ziell schwierigen lage sind auch die einstellungen, empfindungen und 

Intuitionen anderer Beteiligter, wie angehörige, ärzte und pflegepersonal, 

zu berücksichtigen. die wünsche und Interessen all derjenigen, die an 

einer Handlung oder einer unterlassung beteiligt sind, müssen durchaus 

nicht immer im einklang miteinander stehen. Hinsichtlich des ärztlichen 

Handelns sind insbesondere auch berufsethische vorgaben zu beachten. 

daher können auffassungen der Beteiligten, was denn in einem konkre-

ten fall zu tun sei, durchaus auseinanderfallen, obwohl man darin über-

einstimmt, dass ein Sterben in würde und die vermeidung von leid be-

rechtigte anliegen darstellen.
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die frage nach der Sterbehilfe gehört nicht nur im kontext der Medizin-

ethik und der beteiligten akademischen disziplinen zu den umstrittens-

ten problemstellungen. In den vergangenen Jahren haben die fälle von 

Sterbehilfe bei terri Schiavo (uSa 2005) und eluana englaro (Italien 

2009), die nach schweren Hirnschädigungen über viele Jahre hinweg 

keine oder nur minimale Bewusstseinsaktivitäten zeigten, internationale 

aufmerksamkeit auf sich gezogen. die patientinnen verstarben nach 

reduktion bzw. einstellung von lebenserhaltenden Maßnahmen. zuvor 

hat es eine vielzahl gerichtlicher, politischer und öffentlicher auseinan-

dersetzungen über die Maßnahmen gegeben. In Italien hat zudem das 

Schicksal von piergiorgio welby (2006) die Medien bewegt. er war durch 

eine Muskeldystrophie am ende seines lebens vollständig gelähmt und 

bat den italienischen Staatspräsidenten in einem offenen Brief um Ster-

behilfe. trotz eines ablehnenden gerichtsentscheids verabreichte sein 

arzt ein Betäubungsmittel und beendete die künstliche Beatmung. eine 

anklage wegen Mordes wurde abgewiesen. 

die fortschritte in der Medizin führen einerseits zu einer gewollten ge-

stiegenen lebenserwartung, die ist aber andererseits oft mit demenz 

oder anderen schwierigen krankhaften zuständen wie dem apallischen 

Syndrom verbunden. damit ruft die moderne Medizin ein dilemma her-

vor, dass dazu geführt hat, sich in unserer gesellschaft immer stärker 

mit dem Sterben von angehörigen, aber eben auch schon frühzeitig mit 

dem eigenen Sterben auseinandersetzen zu müssen im rahmen von 

zuständen, die nicht gewollt sind. vor allem sind es jene zustände der 

Hilflosigkeit, kommunikationsunfähigkeit oder der mangelnden faktischen 

einwilligungsfähigkeit bei bestimmten krankheitsbildern, die es zu reflek-

tieren gilt und bei denen sich die frage gestellt werden muss, inwieweit 

ich im voraus über mich selbst in der zukunft verfügen kann. denn ich 

muss den Blick auf einen solchen zukünftigen zustand richten, den ich 

kaum in der lage bin, im Hier und Jetzt bspw. in form einer patienten-

verfügung zu bewerten. wie authentisch, so muss gefragt werden, kann 

eine solche willensbekundung überhaupt sein? Noch schwieriger ist es, 

eine solche Bewertung bei anderen vorzunehmen, bei denen ein schrift-

lich oder anders dokumentierter wille nicht existiert.

Neben der frage der reichweite der Selbstbestimmung – auch im Blick 

auf ein selbstbestimmtes Sterben – ist die grundsätzliche medizinethi-

sche frage nach der zulässigkeit, ein menschliches leben unter widrigen 

umständen beenden zu dürfen, eine ethische kernfrage in dieser debat-

te. diese berührt prinzipielle vorstellungen vom ärztlichen ethos. auch 

wenn das prinzip der autonomie in der Medizinethik an gewicht gewon-

nen hat, kann es doch zu erheblichen konflikten mit dem gebot des 

Nichtschadens und dem tötungsverbot führen. Nicht jeder wunsch, der 

von einem patienten an einen arzt herangetragen wird, kann zwingend 

zur ausführung seitens des arztes kommen, insbesondere dann nicht, 

wenn dieser einen konflikt mit seinem ethos sieht. gleichzeitig besteht 

das problem, dass ein entscheidungsdruck besteht und dass auch ein 

unterlassen in solchen Situationen ein Handeln im weiteren Sinne sein 

kann. die konsequenzen sind in jedem fall irreversibel, auch wenn man 

nie mit letzter Sicherheit sagen kann, welche lösung für den Betroffenen 

die bessere ist, der tod oder das weiterleben unter den gegebenen Be-

dingungen.

die debatte zur Sterbehilfe wird im detail durch normativ gewählte 

semantische differenzierungen zur Bestimmung der Handlungsarten 

geprägt, die sich durch gegensatzpaare auszeichnen: „aktiv” und „pas-

siv”, „direkt” und „indirekt” sowie „freiwillig” und „nicht-freiwillig” bzw. 

„unfreiwillig” jeweils in verbindung mit dem ausdruck „Sterbehilfe”. In 

den ethischen, juristischen und politischen debatten um die Sterbehilfe 

zeichnet sich bislang noch keine konsensfähige lösung ab, welche grund-

sätze bei der Bewertung von Hilfeleistungen beim Sterben oder zum 

Sterben für den einzelfall zur anwendung kommen sollen. gesetzliche 

regelungen stehen in deutschland nach wie vor aus. rechtliche orien-

tierungspunkte sind regelungen des ärztlichen Berufsrechtes sowie die 

höchstrichterlichen entscheidungen, die anlässlich von problemfällen der 

Sterbehilfe ergangen sind. gleichwohl hat der deutsche Bundestag 2009 

ein gesetz verabschiedet, das am 1. September in kraft getreten ist, 

welches im Betreuungsrecht die verbindlichkeit von patientenverfügun-

gen regelt (Gesetz zu Patientenverfügung, Drittes Gesetz zur Verände-

rung des Betreuungsrechts).

1. Entwicklung der Diskussion über Sterbehilfe in Deutschland

Bislang ist in deutschland die Sterbehilfe abgesehen vom ärztlichen 

Berufsrecht ((Muster-)Berufsordnung für die deutschen ärztinnen und 

ärzte) nicht ausdrücklicher gegenstand spezialgesetzlicher regelungen. 

weder der historisch vorbelastete und daher im deutschen Sprachraum 

weitgehend vermiedene Begriff der „euthanasie”, noch der im gegenwär-

tigen diskurs übliche Begriff der „Sterbehilfe” wird in der deutschen ge-
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setzgebung verwendet. vielmehr gelten für die rechtliche Beurteilung  

der einschlägigen fälle die allgemeinen vorschriften des Strafrechts und 

des zivilrechts. von besonderer praktischer relevanz – insbesondere 

auch für die ärzteschaft – ist dabei die abgrenzung der strafbaren akti-

ven verkürzung des lebens im Sinne der tötungsdelikte (§§ 211 ff. 

Strafgesetzbuch (StgB)) von den straflosen Maßnahmen zur leidens-

minderung am lebensende sowie der Beihilfe zum Suizid. In einem 

konkreten fall wird geprüft, ob die den fremdtötungsparagraphen §211 

(Mord), §§212 und 213 (totschlag) und §216 (tötung auf verlangen)  

des deutschen Strafgesetzbuchs (StgB) zugrunde liegenden tatbestände 

erfüllt sind. der Suizid ist nach deutschem recht kein Straftatbestand, 

somit bleibt auch die Beihilfe zum Suizid straflos. Hier wird in der recht-

sprechung allerdings geprüft, ob andere Straftatbestände wie totschlag 

oder unterlassene Hilfeleistung (§323c StgB) erfüllt werden. wird die 

Beihilfe zum Suizid durch einen arzt oder nahen angehörigen geleistet, 

ist ferner die garantenstellung, die diese personen dem Sterbewilligen 

gegenüber einnehmen, von besonderer Bedeutung, da in diesen fällen 

auch eine unterlassung als Straftat gewertet werden kann.

Insgesamt sind die gesetzlichen Bestimmungen für diese besonderen 

fälle sehr allgemein und abstrakt. daher ist es bislang weder der recht-

sprechung noch der rechtswissenschaft gelungen, allseits akzeptierte 

Maßstäbe zu entwickeln, anhand derer sich die Strafbarkeitsgrenze für 

Hilfeleistungen beim Sterben oder zum Sterben für den einzelfall klar 

bestimmen lässt. 

Bezüge zum zivilrecht ergeben sich insbesondere im zusammenhang  

mit den inhaltlichen und formalen erfordernissen für die wirksamkeit  

von patientenverfügungen, vorsorge- und Betreuungsvollmachten. Hier 

ist es die änderung im Betreuungsrecht vom September 2009, die klare-

re verhältnisse schafft (s. u. B.II.3.). das verfassungsrecht stellt darüber 

hinaus mit dem katalog der grundrechte im grundgesetz (gg) den Be-

zugsrahmen und letztverbindlichen Maßstab für den gesetzgeber dar, 

wobei insbesondere die artikel 1 abs. 1 (Menschenwürde), art. 2 abs.1 

(anknüpfungspunkt für das recht auf Selbstbestimmung), art. 2 abs. 2 

(recht auf leben und körperliche unversehrtheit) von relevanz sind. die 

grundrechtliche werteordnung spielt auch in der strafrechtlichen debatte 

eine rolle (c. grimm).

2. Stellungnahmen zur Sterbehilfe

gerade die ungeklärte rechtslage hat in den vergangenen Jahren dazu 

geführt, dass unterschiedliche gremien und Interessengruppen in 

deutschland sich mit diesem thema beschäftigt haben. die Bundesärzte-

kammer hat 2004 Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung verfasst. 

dort wird die „gezielte lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den  

tod herbeiführen oder das Sterben beschleunigen” als „aktive Sterbehil-

fe” und somit als „unzulässig und mit Strafe bedroht” abgelehnt. wohl 

aber heißt es dort, dass bei Sterbenden die „linderung des leidens so im 

vordergrund stehen” kann, „dass eine möglicherweise dadurch bedingte 

unvermeidbare lebensverkürzung hingenommen werden darf”. lebens-

verlängernde Maßnahmen können nach den grundsätzen der Bundesärz-

tekammer entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen willen des 

patienten abgebrochen oder ihre anwendung unterlassen werden, wenn 

sie „nur den todeseintritt verzögern und die krankheit in ihrem verlauf 

nicht mehr aufgehalten werden kann”. Bei nicht-einwilligungsfähigen 

patienten hat der arzt hierzu eine erklärung der gesetzlichen vertreter, 

die ggf. von einem Betreuungsgericht bestellt werden müssen, einzu-

holen. Im gleichen Jahr hat die Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz 

ihren Bericht Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Ethische, rechtliche und 

medizinische Bewertung des Spannungsverhältnisses zwischen ärztlicher 

Lebenserhaltungspflicht und Selbstbestimmung des Patienten publiziert. 

Sie spricht sich dort für eine nachhaltige unterstützung der häuslichen 

pflege sowie den ausbau von Hospizen und der palliativmedizinischen 

versorgung aus. die verbindlichkeit von patientenverfügungen soll ge-

stärkt und gesetzlich verankert werden. Sie plädiert dafür, dass „weder 

das unterlassen oder der abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme 

auf ausdrücklichen wunsch des patienten, noch die als Nebenwirkung 

einer notwendigen und vom patienten gewünschten Medikation in kauf 

genommene lebensverkürzung rechtswidrig” sein sollen. dies soll unab-

hängig davon gelten, „ob das grundleiden des patienten einen irrever-

siblen tödlichen verlauf angenommen hat”. Nimmt ein arzt in fällen 

objektiv nicht behebbaren schwersten leidens eine tötung auf verlangen 

vor, soll gemäß Mehrheitsvotum der kommission das gericht von Strafe 

absehen können. ebenso soll unter bestimmten umständen auch eine 

ärztlich assistierte Selbsttötung ausnahmsweise „zu rechtfertigen sein”.
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für die gesetzgeberischen Maßnahmen, die 2009 zumindest in einer 

änderung des Betreuungsrechts mündeten (s. u. B.II.3.) ist der am  

10. Juni 2004 vorgelegte Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Patienten-

autonomie am Lebensende” des Bundesjustizministeriums von Bedeu-

tung. die arbeitsgruppe konstatiert darin regelungs- bzw. klarstellungs-

bedarf in den fragen nach der „erforderlichkeit einer vertreterentschei-

dung bei vorliegen einer patientenverfügung”, der „Bindung des vertre- 

ters an den patientenwillen” sowie der „erforderlichkeit einer zustim- 

mung des vormundschaftsgerichts zu vertreterentscheidungen”. Sie 

empfiehlt mehrheitlich, durch eine ergänzung des Bürgerlichen gesetz-

buches (BgB) das rechtsinstitut der nicht formbedürftigen patientenver-

fügung einzuführen. gemäß neu einzufügendem § 1901b BgB hätte der 

Betreuer „den in einer patientenverfügung geäußerten willen des Be-

treuten zu beachten. liegt eine patientenverfügung über die einwilligung 

oder die verweigerung der einwilligung in bestimmte ärztliche oder pfle-

gerische Maßnahmen vor, die auf die konkrete Situation zutrifft, so gilt 

diese nach eintritt der einwilligungsunfähigkeit fort. dem Betreuer obliegt 

es, diese entscheidung durchzusetzen, soweit ihm das zumutbar ist”. 

dies soll auch dann gelten, „wenn die erkrankung noch keinen tödlichen 

verlauf genommen hat”. darüber hinaus spricht sie sich dafür aus, die 

sogenannte passive und indirekte Sterbehilfe durch eine entsprechende 

ergänzung von § 216 StgB explizit für straffrei zu erklären. damit wür-

den bestehende rechtsgrundsätze in gesetzesform umgesetzt; außer-

dem werde rechtsklarheit geschaffen und die rechtssicherheit für ärzte, 

patienten und patientenvertreter erhöht.

Neben der Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin” 

des deutschen Bundestages (15. wahlperiode) (2004) befasste sich 2005 

der Nationale Ethikrat (heißt ab 1. august 2007 Deutscher Ethikrat und 

konstituierte sich am 11. april 2008), mit dem thema „patientenverfü-

gung”. die Mehrheit der Mitglieder plädiert dafür, voraussetzungen und 

reichweite von patientenverfügungen gesetzlich zu regeln. ebenfalls 

mehrheitlich spricht sich der Ethikrat für ergänzungen im Bürgerlichen 

Gesetzbuch und im Strafgesetzbuch aus, die die verbindlichkeit von 

patientenverfügungen festlegen. diese verbindlichkeit soll nicht auf 

bestimmte phasen der erkrankung beschränkt sein. eine Minderheit ist 

jedoch wie die Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen 

Medizin” der Meinung, dass patientenverfügungen, in der die einstellung 

lebenserhaltender Maßnahmen festgelegt sind, nur „im falle von einem 

irreversiblen, in absehbarer zeit zum tode führenden krankheitsverlauf 

als bindend anzusehen sein sollten”. der Ethikrat schlägt die Schriftform 

(oder „eine vergleichbar verlässliche form”, z. B. eine videoaufnahme) 

als voraussetzung für die gültigkeit von patientenverfügungen vor, davon 

abweichende formen, bspw. eine mündliche verfügung, sollen nicht als 

bindend gelten, jedoch bei der ermittlung des mutmaßlichen willens be-

rücksichtigt werden. einen ständigen Nachweis der aktualität der verfü-

gung durch erneute unterschrift erachtet die Mehrheit nicht als notwen-

dig. zudem möchte der Ethikrat die kompetenzen von Betreuern und 

Bevollmächtigten gesetzlich präzisieren. das Betreuungsgericht (vormals 

vormundschaftsgericht) soll nur bei Meinungsverschiedenheiten oder bei 

missbräuchlicher verwendung einer verfügung eingeschaltet werden.  

das verbot der akti-ven Sterbehilfe soll laut Ethikrat nicht in frage ge-

stellt werden. In seiner am 13. Juli 2006 veröffentlichten Stellungnahme 

Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende beschäftigt sich der 

Nationale Ethikrat schwerpunktmäßig mit problemen des derzeitigen 

Sprachgebrauchs im zusammenhang von Sterbebegleitung, der als 

„missverständlich und irreführend” beurteilt wird, sowie mit fragestel-

lungen im kontext der Selbst-tötung, insbesondere werden die ethische 

Bewertung der Selbsttötung angesichts unheilbarer krankheiten, die auf-

gaben und pflichten von ärztinnen und ärzten im Bezug auf die Suizid-

intervention, der Beihilfe zum Suizid und der frage nach tötung auf ver-

langen thematisiert. der Ethikrat stellt in seiner Stellungnahme unter-

schiedliche positionen dar: einige Mitglieder machen geltend, dass die 

Suizidbeihilfe dem beruflichen auftrag des arztes widerspreche und die 

Schwierigkeit bestehe, festzustellen, wie frei der Suizidwunsch eines 

patienten tatsächlich sei. Ist es ein frei verantworteter und ernsthaft 

bedachter entschluss oder liegt dem nicht vielmehr eine temporäre 

seelische krise oder eine behandlungsbedürftige depression zugrunde. 

dem entgegen steht die auffassung einer weiteren gruppe von ethikrat-

Mitgliedern, die betont, dass ärzte verpflichtet seien „ihre medizinischen 

kompetenzen zum Besten ihrer patienten einzusetzen und deren Selbst-

bestimmung zu akzeptieren”. In der Situation unheilbarer krankheit 

könne dies auch die Beihilfe zum Suizid beinhalten, die straffrei ist. die 

Beurteilung der entscheidungsfähigkeit eines patienten gehöre überdies 

tagtäglich zum aufgabenbereich von ärzten. eine dritte position, die die 

Stellungnahme aufführt, sieht in der entscheidung des arztes für oder 

gegen eine Beihilfe zum Suizid eine höchst persönliche gewissensent-

scheidung. der respekt vor einer solchen entscheidung müsse so hoch 

sein, dass sie zu billigen sei und berufsrechtlich nicht geahndet werden 

solle. Besonders umstritten ist im Nationalen Ethikrat die frage nach 
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organisierter vermittlung von Suizidbeihilfe. Mehrheitlich bestehen 

grundlegende Bedenken gegen sie und auch ihre Befürworter bewerten 

sie gegenüber einer professionellen Suizidbeihilfe durch den behandeln-

den arzt als nicht wünschenswert. In der frage der tötung auf verlangen 

besteht im Nationalen Ethikrat übereinstimmung darin, dass das ent-

sprechende verbot nach §216 StgB Bestand haben soll. es solle aber 

im einzelfall geprüft werden, ob von einer Bestrafung abgesehen werden 

kann.

Im vorfeld des gesetzgebungsprozesses hat sich auch die Deutsche 

Hospiz Stiftung mit einem eigenen gesetzesvorschlag eingebracht. dieser 

sieht eine Stufung der ermittlung des patientenwillens vor: Sofern zwei-

felsfrei eine strengen anforderungen genügende aktuelle patientenverfü-

gung, die nicht älter als zwei Jahre sein darf, in schriftlicher form vor-

liegt, soll diese bindend sein und damit einer aktuellen willensäußerung 

gleich gestellt werden. der einschaltung des Betreuungsgerichts bedarf 

es in solchen fällen nicht. liegt eine solche idealtypische patientenverfü-

gung nicht vor, ist der mutmaßliche wille aus den früheren äußerungen 

des patienten vom behandelnden arzt und dem Betreuer bzw. Bevoll-

mächtigten zu ermitteln. Bei dieser ermittlung soll ein beratendes gre-

mium hinzugezogen werden. kommen alle Beteiligten zu einer überein-

stimmenden einschätzung, so ist der auf diese weise ermittelte wille 

grundlage für die weiteren entscheidungen. Besteht ein dissens, muss 

ein Betreuungsgericht eingeschaltet werden.

diese zusammenstellung einiger ausgewählter Stellungnahmen zum 

thema Sterbehilfe und patientenverfügung macht einerseits deutlich,  

wie dringlich eine gesetzgeberische Initiative gefordert wird, damit eine 

rechtsklarheit herbeigeführt wird, die die Beteiligten entlastet, anderer-

seits wird ersichtlich, dass das thema sehr kontrovers in deutschland 

diskutiert wird. letzteres macht einen konsens für ein gesetz schwierig. 

zumindest ist aber inzwischen beim thema patientenverfügung der 

gesetzgebungsprozess zu einem vorläufigen ende gelangt.

3. rechtliche regelung zur patientenverfügung

Im deutschen Bundestag ist das thema patientenverfügung seit mehr 

als fünf Jahren diskutiert worden. es wurden drei fraktionsübergreifende 

gesetzentwürfe zu einer regelung des rechts der patientenverfügung in 

den Bundestag eingebracht: dabei sind insbesondere der grad der ver-

bindlichkeit und die reichweite von patientenverfügungen umstritten.  

der entwurf der abgeordneten Stünker, kauch et al. hebt das recht auf 

Selbstbestimmung am lebensende hervor, während der entwurf der 

abgeordneten Bosbach, röspel et al. je nach krankheit und krankheits-

phase eine abgestufte verbindlichkeit der dokumente vorsieht und einen 

Schwerpunkt auf ärztliche und rechtliche Beratung legt. der entwurf von 

zöller, faust et al. betont, dass patientenverfügungen unabhängig von 

art und verlauf der erkrankung verbindlich sind. der prozess der ermitt-

lung des mutmaßlichen willens des patienten durch den arzt, durch den 

rechtlichen vertreter des patienten und ggf. durch nahestehende ange-

hörige und pflegekräfte soll gesetzlich umrissen werden (c. grimm;  

t. verrel). am 18. Juni 2009 hat der deutsche Bundestag den gesetzent-

wurf der abgeordneten Stünker, kauch et al. als Drittes Gesetz zur Ände-

rung des Betreuungsrechts angenommen. zuvor waren in den entwurf 

aber noch zwei elemente aus dem zöller-entwurf eingeflossen, nämlich 

die ärztliche Indikation und die dialogische umsetzung. ab 1. September 

2009 soll der wille von patienten, der in patientenverfügungen nieder-

geschrieben ist, für ärzte verpflichtend sein. der Betreuer hat zu prüfen, 

ob das in der verfügung festgelegte auf die aktuelle lebens- und Be-

handlungssituation zutrifft. laut gesetz hat der arzt zu überprüfen, 

„welche Maßnahme im Hinblick auf den gesamtzustand und die prognose 

des patienten indiziert ist” (§ 1901b). treffen alle voraussetzungen zu, 

„hat der Betreuer dem willen des Betreuten ausdruck und geltung zu 

verschaffen. eine patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen 

werden” (§ 1901a). gerichte sollen nur im Streitfall eingeschaltet wer-

den. liegt der patientenwille schriftlich vor, gilt er auch völlig unabhängig 

von art und Stadium der erkrankung. fehlt die verfügung, muss wie 

bislang der mutmaßliche wille des patienten ermittelt werden. „der mut-

maßliche wille ist aufgrund konkreter anhaltspunkte zu ermitteln. zu 

berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche 

äußerungen, ethische oder religiöse überzeugungen und sonstige per-

sönliche wertvorstellungen des Betreuten.” (§ 1901a) Sind sich Betreuer 

und arzt in dieser entscheidung nicht einig, wird ein Betreuungsgericht 

eingeschaltet. Mit dieser gesetzlich formulierten verbindlichkeit der 

patientenverfügung und des patientenwillens wird das Recht auf Selbst-

bestimmung am lebensende erheblich aufgewertet.

es bleibt sicherlich das problem der mangelnden konkretion der Bestim-

mungen in einer patientenverfügung. viele Menschen haben nur diffuse 

vorstellungen, von dem was sie an Behandlungsmaßnahmen wünschen 
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und welche Behandlungsformen sie ablehnen. es wird daher immer einen 

Interpretationsspielraum geben. wohl ist zu überlegen, ob neben fami-

liären gesprächen eine ärztliche und juristische Beratung vor abfassung 

einer patientenverfügung hilfreich sein kann, um den Interpretations-

spielraum zumindest einschränken zu können.

4. fazit und Ausblick

In der Sterbehilfe-diskussion bleiben noch viele fragen offen, die allge-

mein ethischer, rechtsethischer und standesethischer Natur sind. Je mehr 

unerwünschte krankheitszustände es geben wird, die in medizinischen 

und pflegerischen Maßnahmen münden und welche zu einem Schwebe-

zustand zwischen leben und tod führen, desto intensiver werden die 

debatten über Behandlungsabbruch, Behandlungsbegrenzung und Ster-

behilfe geführt. die zentralen ethisch-normativen Bezugspunkte, die 

angemessen zu berücksichtigen sind, bleiben bei alle dem bestehen:  

wie kann das prinzip der Selbstbestimmung hinreichend berücksichtigt 

werden? wie kann verhindert werden, das recht auf Leben und den an-

spruch auf körperliche und seelische Unversehrtheit zu gefährden? diese 

überlegungen betreffen aber nicht nur denjenigen, der möglicherweise 

Sterbehilfe in anspruch nehmen möchte, sondern auch diejenigen, die 

um assistenz gebeten werden, seien dies angehörige, pflegende oder 

ärzte (I. Hillebrand). es muss unbedingt vermieden werden, dass aus 

einem „recht auf den natürlichen tod” aufgrund gesellschaftlicher erfor-

dernisse eine „pflicht zum Sterben” wird.

während die diskussion um die Sterbehilfe als ein tribut an die anerken-

nung und umgang mit der kontingenz menschlichen daseins verstanden 

werden kann, ist das nächste thema eher das gegenteil davon. Biotech-

nik und Biomedizin stellen immer mehr Mittel bereit, die Bedürfnisse 

wecken, die menschliche Natur grundsätzlich zu verbessern bis hin zur 

vision der unsterblichkeit.
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III.   hErAuSforDErung EnhAncEmEnt:  

AnthropotEchnIKEn unD DAS ärztLIchE EthoS

Mit gentechnisch hergestellten wachstumshormonen als dopingmittel  

im Sport, korrekturen der körperästhetik in der kosmetischen chirurgie, 

Spekulationen über den möglichen einsatz von gentherapeutischen ver-

fahren zur Steigerung der gedächtnisleistung oder zur Minderung des 

aggressionsverhalten scheinen uns Biowissenschaften und Biotechnik ein 

immer größeres und scheinbar unendliches Spektrum an eingriffsmög-

lichkeiten in die menschliche Natur zu bieten. diese Möglichkeiten – ob 

nun Science oder fiction – zeigen uns eine neue Qualität und tiefe der 

eingriffe auf, die auch die frage nach ihrer reichweite und grenzziehung 
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aufwerfen. läuten sie damit den Beginn einer neuen ära der Medizin ein, 

die sich zunehmend auf das feld offener formen von anthropotechnik 

wagt? ergibt sich gar ein völlig neues Methodenspektrum mit erweiterten 

ziel- und zwecksetzungen, die zu radikalen umbrüchen in bekannten 

Berufsbildern, gesellschaftlichen ansprüchen und formen individueller 

Selbstgestaltung führen? dies erfordert sehr grundsätzliche überlegun-

gen über die Strukturbedingungen und zielsetzungen der modernen 

Medizin und ihrer differenz zu prinzipiell zieloffenen anthropotechniken.

Mit dem gedanken der optimierung der menschlichen Natur entfalten 

sich in der jüngeren bioethischen debatte äußerst unterschiedliche 

dynamiken. fürchten autoren wie francis fukuyama Das Ende des 

Menschen und sehen eine neue posthumane zukunft, im rahmen einer 

fragwürdigen Biologisierung oder Medikalisierung des Humanen, sehen 

andere eine chance für eine besser gesundheit oder gar den letzten 

Schritt der vollendung des humanistischen projekts der zähmung des 

Menschen durch die Biowissenschaften – eine vollendung, die den geis-

teswissenschaften versagt geblieben sei. Nach auffassung von peter 

Sloterdijk werde es in zukunft darauf ankommen, das Spiel der geneti-

schen Selektion und Steuerung aktiv aufzugreifen und einen „codex der 

anthropotechniken” zu formulieren.

ein zentraler aspekt in der debatte – und hierauf beschränkt sich der 

folgende abschnitt – liegt darin, inwieweit anthropotechniken von medi-

zinischen Methoden unterschieden werden können und ob diese unter-

scheidung normativ fruchtbar gemacht werden kann. Mit anderen wor-

ten: verträgt sich enhancement überhaupt mit den ansprüchen des 

ärztlichen ethos?

1. Enhancement und die zielsetzungen ärztlichen handelns

die mit den enhancement-techniken verbundenen medizinethischen 

probleme reihen sich in fragestellungen ein, die die prinzipiellen grenzen 

des umgangs mit den anwendungen der Biowissenschaften sowie die 

generelle Stellung der Medizin in der gesellschaft betreffen. fasst man 

die Medizin nicht mehr oder nicht mehr ausschließlich als auf bestimmte 

zielsetzungen (diagnose, therapie (inkl. palliation) und prävention) ge-

richtet auf, dann stehen Medizintechniken für beliebige zwecksetzungen 

zur verfügung.

das traditionelle Berufsbild des arztes und das arzt-patientenverhältnis 

waren durch mehr oder weniger strikt definierte therapeutische anlässe 

und ebenso strikte verhaltenserwartungen und regelungen gekennzeich-

net. der arzt wurde durch den patienten aufgesucht, wenn hierzu ein 

konkreter anlass durch krankheit oder auch durch Beratungs- und prä-

ventionsbedarf bestand. obwohl der arztberuf nach wie vor als „freier 

Beruf” definiert wurde, wandelte sich das Berufsbild. Im zeichen einer 

immer stärkeren einbeziehung der Bevölkerung in die gesetzliche krank-

heitsvorsorge wurde die funktion des arztes mehr und mehr durch die 

leistungserbringung im System der kassenärztlichen versorgung be-

stimmt. weil das einkommen prinzipiell durch die teilhabe an der öffent-

lichen gesundheitsvorsorge gesichert war, spielten zusatzleistungen und 

das werben darum eine vergleichsweise geringe rolle.

obwohl dieses traditionelle Berufsbild keineswegs überholt ist, lassen 

sich doch erhebliche änderungen feststellen, die nicht nur den arztberuf, 

sondern die Medizin insgesamt erfasst haben. offenbar ist ein großer Be-

darf an solchen ärztlichen leistungen entstanden, die nicht der therapie 

von krankheiten dienen, sondern den arzt zum anbieter von solchen 

leistungen werden lassen, die auf gesteigerte fitness, physische und 

psychische leistungsfähigkeit, lebensqualität und langfristige vorsorge 

zielen. Nicht nur kranke, sondern zunehmend auch gesunde werden 

insofern zu „konsumenten” medizinischer leistungen. die traditionell 

schon immer vorhandene rolle des arztes als „gesundheitsberater” er-

hält neue akzente und bedient sich neuer Methoden. 

der arztberuf bildet insofern keine ausnahme zu anderen freien Berufen, 

die gleichfalls durch neue dienstleistungen und kommunikationsformen 

gekennzeichnet sind (rechtsberatung, technikberatung, lebensberatung 

usw.). Medizin erhält hier einen geänderten Stellenwert im rahmen der 

„leistungsgesellschaft”. kaum verwunderlich, dass sich auch deren 

testformen und kennzeichnungen (z. B. „ärzte-tüv”, rankings wie „die 

100 besten ärzte”) finden.

es fehlt aber nicht an Stimmen, die vor einer vernachlässigung der wirk-

lich kranken, der Behinderten und der alten und aller sonst nicht dem 

diktat der leistungs- und fitnessgesellschaft gewachsenen Menschen 

warnen und die eine orientierung am Menschen statt am Markt anmah-

nen. die Zentrale Ethikkommission der Bundesärztekammer (ZEKO) ist 

derzeit mit einer Stellungnahme zum thema befasst, womit die Bedeu-
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tung dieser diskussion unterstrichen wird. kritisch diskutiert werden in 

diesem zusammenhang alle durch den fortschritt der biomedizinischen 

forschung möglich gewordenen Methoden, die der Stärkung der leis-

tungsfähigkeit von gesunden Menschen dienen und die Natur des Men-

schen insgesamt verbessern wollen (enhancement). Hierzu zählen insbe-

sondere die außerhalb der medizinischen Indikation stehenden Hand-

lungsfelder von anti-aging, ästhetischer chirurgie, Neuro-enhancement 

und doping. an einer solchen ausweitung der zielsetzung wird kritisiert, 

dass sich angesichts der immer zahlreicher angebotenen medizintech-

nischen Serviceleistungen ein wandel vom „patienten” zum „kunden” 

vollzieht. „ärztliches” Handeln würde dann marktgerecht über angebot  

und Nachfrage geregelt und das bislang an die ärztliche teleologie gebun-

dene arzt-patient-Vertrauensverhältnis durch ein ausschließlich individu-

elles Vertragsverhältnis ersetzt werden, das auch enhancement zuließe. 

vielfach wird daher eine grenze zwischen therapie und enhancement 

vorgeschlagen. eine solche grenzziehung erlaubt dem arzt, dasselbe 

Medikament bei der einen person als lifestyle-präparat aufgrund einer 

fehlenden Indikation abzulehnen und es bei einer anderen als Heilmittel 

zu verabreichen, um krankheit zu heilen und leid zu lindern. das grund-

problem ist nicht neu, denn die ambivalenz der dem arzt zur verfügung 

stehenden Mittel war bereits gegenstand der hippokratischen und aristo-

telischen Schriften. diese betonen, dass eine ärztliche Handlung sich 

nach dem zu- und abträglichen für die Natur des zu behandelnden In-

dividuums und nach den generellen zielsetzungen ärztlichen Handelns 

zu richten hat.

2. medikalisierung der Lebenswelt

ein wandel von einer zielgebundenen zu einer zieloffenen Medizin mit  

frei disponiblen Mitteln ist jedoch allgemein feststellbar. er geht einerseits 

mit der Beobachtung einer zunehmenden Medikalisierung der lebenswelt 

einher sowie andererseits mit mechanistischen oder naturalistischen 

vorstellungen von körper und geist, die suggerieren, man könne bei 

hinreichenden kenntnissen grundsätzlich mithilfe naturwissenschaftlich-

technischer Methoden jede psychophysische, ja sogar soziale verände-

rung herbeiführen.

In welcher weise – und hier spielt auch die wHo-gesundheitsvorstellung 

(„Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity.”) von 1946 eine gewich-

tige rolle – werden bspw. psychosoziale probleme medikalisiert, wenn 

psychopharmaka nicht als Medikamente zur Behandlung von krankhei-

ten, sondern als lifestyle-Mittel eingenommen werden? es besteht der 

verdacht, dass mittels enhancement-techniken auf „medizinischem” 

wege probleme behoben werden sollen, die eher psychosozialer Natur 

sind, für deren lösung es vielleicht andere, bessere oder effizienter wege 

gibt und die außerhalb der zuständigkeit der Medizin liegen. Hinsichtlich 

der zielsetzungen von „enhancement” bleibt offen, an welchen „fähig-

keiten”, „talenten” und „Normalitäten” sich eine verbesserung orientieren 

könnte. daher nimmt in der debatte die möglicherweise unangemessene 

Medikalisierung solcher probleme, die eher psychosozialer Natur sind, 

einen breiten raum ein. es wird sowohl infrage gestellt, ob die Methoden 

derartiger anthropotechniken zur erreichung der anvisierten ziele adä-

quat und erfolg versprechend sind, als auch ob sie überhaupt in den zu-

ständigkeitsbereich von Medizin und ärztlichem Handeln fallen oder ob 

sie nicht vielmehr mit deren aufgaben und zielen unvereinbar sind. vor 

diesem Hintergrund werden in der literatur besonders die ärztlichen 

Handlungsfelder im Bereich der wachstumshormonbehandlung oder der 

psychopharmakologie diskutiert.

wenn eltern eines Mädchens, das auf der Basis statistischer daten als 

„normalwüchsig” bezeichnet werden kann, um eine wachstumshormon-

behandlung bitten, weil der Berufswunsch „Model” eine bestimmte Ideal-

größe impliziert, dann ist zu diskutieren, ob es – unabhängig von der 

frage nach der elterlichen verantwortung und unabhängig von der frage 

nach den gesundheitlichen risiken eines solchen Behandlungstyps sowie 

den tatsächlichen Behandlungseffekten – kriterien gibt, die eine solche 

Behandlung nicht nur seitens des arztes – im Blick auf fehlende medizi-

nische Indikation – verbieten, sondern auch hinsichtlich genereller krite-

rien der Selbstgestaltung im kontext einer bestimmten vorgefundenen 

gesellschaftsform. die Bedeutung der relation von körpergröße und 

lebensgestaltung ist ja keineswegs abwegig, wenn man empirische un-

tersuchungen zur grundlage nimmt, die eine korrelation zwischen kör-

pergröße und beruflichem erfolg messbar machen. Hier ist die überle-

gung mit einzubeziehen, ob kindliche oder elterliche zukunftsängste –  

z. B. im Blick auf die Berufswahl – in dem hier behandelten kontext auf 

ein einziges Moment physischer dispositionen reduziert werden, das nicht 

oder nur sekundär mit dem eigentlichen psychosozialen problem verbun-

den ist. eine solche disposition erfährt damit eine Behandlung, die hin-

sichtlich des Mitteleinsatzes inadäquat erscheint. Man denke ferner an die 
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aktuelle diskussion in der kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. -psycho-

therapie, ob aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (adHS) 

wirklich als krankheit einzustufen ist oder ob es sich – jedenfalls in 

großen teilen – um ein soziales phänomen handelt, das auf defizite im 

familiären rahmen oder in den westlichen erziehungssystemen hinweist. 

dieser verdacht drängt sich insbesondere dann auf, wenn dies – trotz 

Icd-Schlüssel – in vielen ländern gar nicht diagnostiziert wird. die gän-

gige verabreichung von ritalin (Methylphenidat) in dem jetzigen umfang 

gerät dann unter enhancement-verdacht oder muss sogar als Schädigung 

aufgefasst werden, wenn dies ohne psychiatrische oder psychotherapeu-

tische kompetenz erfolgt.

Stehen – so ist in solchen fällen dann zu fragen – problemanalyse, Mit-

telwahl und zielvorstellung in einem angemessenen verhältnis zueinan-

der? Inwieweit wird ein tiefer liegendes problem auf ein physisches 

reduziert und aufgrund der form einer bestimmten Behandlung medika-

lisiert? In diesem zusammenhang ist auch zu diskutieren, inwieweit eine 

ästhetische korrektur zwar Benachteiligung und leid mildern könnte, 

damit aber zugleich durch einen solchen eingriff jene ästhetischen wert-

vorstellungen und Stereotype bestärkt werden, die ursächlich für diese 

Benachteiligung und dieses leid sind.

damit soll keineswegs bestritten werden, dass diese an die Medizin 

herangetragenen probleme ernst zu nehmen sind. ob die lösung aber 

in jedem fall der Medizin obliegt und ob die angebotenen Mittel die 

adäquaten sind, muss hinterfragt werden. zweifelsohne führt eine aus-

dehnung des gesundheits- und krankheitsverständnisses zu einer grö-

ßeren extension des medizinischen Behandlungsbegriffs. es wird immer 

wieder kritisch angemerkt, dass dann, wenn gesellschaftliche Bedürfnisse 

erwachsen, die nicht klassisch eine antwort der Medizin erwarten lassen, 

für die aber die Medizin ein Methodenrepertoire bereithält, der krank-

heitsbegriff kurzerhand erweitert wird und eine Begründung liefert, ärzt-

licherseits eine Methode oder technik anzuwenden. So werden bspw. 

innerhalb der kosmetischen chirurgie ästhetisch gewollte eingriffe über 

einen weiten krankheitsbegriff legitimiert, ungeachtet der auch unter 

chirurgen vermehrt geführten diskussion, ob eine solche Behandlung in 

jedem fall das eigentliche leiden beseitigt oder ob sie nicht noch sehr 

viel größere leiden verursachen.

damit wird deutlich, dass die frage nach der rechtfertigung des ein-

satzes von enhancement-techniken nicht nur hinsichtlich der Legitimität 

einer bestimmten Zielsetzung diskutiert wird, sondern auch im Blick auf 

eine angemessene Wahl der zur Verfügung stehenden Mittel. Möglicher-

weise hilft ein normativ verstandener krankheitsbegriff, ärztliches Han-

deln im Blick auf die Möglichkeiten von enhancement einzuschränken  

und zu verhindern, dass Medizin zur anthropotechnik wird. damit ist  

aber noch nicht geklärt, ob sich außerhalb der Medizin der wunsch nach 

enhancement einreiht in akzeptierte leistungssteigerungen oder verbes-

serungen der menschlichen Natur, die bei erziehungs- und Bildungskon-

zepten beginnen, sich fortsetzen über den stimmungshebenden effekt 

bei der einnahme von drogen wie alkohol bis hin zur ästhetischen „ver-

besserung” des menschlichen körpers durch tatoos oder piercing, für die 

lange traditionen bspw. in afrikanischen kulturen bestehen.

aus Sicht der ethik geht die frage nach den grenzen der anwendung  

von enhancement-techniken freilich über ihre medizinisch-technischen 

risiken hinaus. es gilt zu klären, ob es gültige Normen geben kann, die 

angesichts einer möglichen biotechnischen verbesserung der gesellschaft 

oder von Individuen im rahmen einer kollektiven verantwortung in und 

für eine gemeinschaft den einsatz solcher auf enhancement gerichteten 

anthropotechniken regeln und die gleichzeitig die individuellen Bedürf-

nisse eines auf Selbstgestaltung gerichteten gelingenden lebens berück-

sichtigen. denn der Mensch verwirklicht sich selbst im guten leben nach 

eigenem entschluss unter produktiver Mitwirkung anderer, d. h. im ge-

meinsamen guten leben.

3. fazit und Ausblick

wenn der Mensch mit seiner Natur, zu der er sich verhalten und in die  

er deshalb diagnostisch und therapeutisch eingreifen kann, zugleich un-

aufhebbar identisch ist, sind der Möglichkeit der Intervention nicht nur 

räume eröffnet, sondern im Blick auf die wahrung der dem Menschen 

eigenen Identität auch grenzen gezogen. Nicht nur Manipulation von 

außen führt zu entfremdung und Identitätsverlusten. Insofern sind auch 

außerhalb der Medizin aus respekt vor der personalen Identität eingriffen 

in die Natur grenzen gezogen. es bleibt dann im kontext der verschiede-

nen Handlungsfelder zu diskutieren, welche Selbstgestaltung im einzelfall 

die menschliche Natur in ihrem wesenskern trifft, d. h. wann nicht mehr 

von gestaltung ausgegangen werden kann, sondern von Manipulation 
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gesprochen werden muss. dies ist verbunden mit der frage, welche form 

von fragilität und kontingenz für einen gelungenen lebensentwurf not-

wendig ist.

kann es angesichts zukünftiger auf enhancement gerichteter anthropo-

techniken gelingen, einen ausgleich zu finden von Selbsttranszendenz 

und leiblichkeit, entwurfsoffenheit und determiniertheit, veränderung 

und wahrung der Identität? Im Hinblick auf die Biowissenschaften hatte 

kant noch ausgeschlossen, sich nach eigenem entwurf hervorzubringen. 

„woran können wir uns denn orientieren,” – so die frage von g. Böhme – 

„wenn wir die ordnung der Natur nicht mehr als gegeben hinnehmen, 

sondern überhaupt erst ‚nach eigenem entwurf’ hervorbringen wollen? 

der Schrecken, der uns angesichts der Möglichkeiten, die uns das gene-

tische wissen in die Hände gegeben hat, überfällt, ist die verlegenheit 

angesichts einer aufgabe, auf die wir nicht vorbereitet sind, ist das 

zurückweichen vor einer verantwortung, der wir nicht gewachsen sein 

könnten, ist der Schauder vor einem tun, das wir noch immer als Hybris 

empfinden.” welche kriterien helfen uns dann aus dieser verlegenheit 

heraus, wenn wir das projekt der Selbstvervollkommnung verantwortlich 

verfolgen wollen? und welche Mittel sind angesichts zukünftiger anthro-

potechniken dafür angeraten?

einmal mehr erweist sich die Schwelle zwischen medizinisch Machbarem 

und medizinisch verantwortbarem, zwischen Selbstgestaltung und 

Selbstverlust als schwer zu definieren. zweifelsohne wird sie ständig  

verschoben. aber gibt es einen unverrückbaren wesenskern, vor dem  

die anwendung von anthropotechniken in individueller und kollektiver 

verantwortung „zurückschrecken” muss? kann dann enhancement als 

eine Behandlung verstanden werden, die zwar über therapie hinausgeht, 

die aber mal gestaltung, mal Manipulation sein kann? diese frage ist 

nicht identisch mit der frage, wer dies denn in einem modernen gesund-

heits- und Medizinsystem bezahlen soll. Hier sind also noch erhebliche 

bioethische und biopolitische debatten zu erwarten.
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